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BUNDESMINISTERIUM
BMF — IV/7 (IV/7) FUR FINANZEN

15. Marz 2006
BMF-010310/0025-1V/7/2007

An

Zollamter
Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum

UP-2000, Arbeitsrichtlinie "Nichtpraferentieller Ursprung”

Die Arbeitsrichtlinie UP-2000 (Nichtpraferentieller Ursprung) stellt einen Auslegungsbehelf zu
den von den Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen im Sinne der Artikel

22 bis 26 Zollkodex dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei behordlichen Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu

unterbleiben.

Bundesministerium fir Finanzen, 15. Marz 2006
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0. Definitionen

Dieser Abschnitt des Sachbereiches "Ursprung und Praferenzen" behandelt die
Voraussetzungen flir die Bestimmung des Ursprungs zur Anwendung von MaBnahmen des
Zolltarifs oder von sonstigen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Ein- und Ausfuhr von
Waren (zB Marktordnung, AuBenwirtschaftsrecht), die nicht in der Gewahrung von
Zollpraferenzen bestehen. Da die nichtpraferentiellen Ursprungsregeln zusammengefasst im
Zollkodex und der Zollkodex-Durchflihrungsverordnung enthalten sind, beschranken sich die
nachfolgenden Erlduterungen im Wesentlichen auf Interpretationshilfen.

1. Rechtsgrundlagen

1) Die Allgemeinen Bestimmungen der nichtpraferentiellen Ursprungsregeln finden sich in
den Art. 22 bis Art. 26 ZK

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2913:DE:HTML

2) Diese werden durch Besondere Bestimmungen in den Artikeln 35 bis 65 sowie den
Anhangen 9 bis 11 ("Ursprungslisten"), 12 ("Ursprungszeugnis in der Ausfuhr") und 13
("Ursprungszeugnis in der Einfuhr flir bestimmte landwirtschaftliche Produkte") der

Zollkodex-Durchfiihrungsverordnung erganzt bzw. naher ausgefiihrt.

3) Die nichtpraferentiellen Ursprungsregeln kommen fiir eine Reihe von MaBnahmen zur
Anwendung, die in Art. 22 ZK allgemein zusammengefasst werden und die, wie die
Bezeichnung "nichtpraferentiell" schon aussagt, nicht in der Gewahrung einer Zollpraferenz
bestehen. Daneben kann in nationalen dsterreichischen Regelungen, aber auch in nicht
zollrechtlich relevanten EU-Regelungen die sinngemaBe Anwendung der nichtpraferentiellen

Ursprungsregeln nach dem ZK festgelegt sein.

Beispiele der derzeitigen Anwendung der nichtpraferentiellen Ursprungsregeln:
* AntidumpingmaBnahmen

= Einfuhr/Ausfuhrbeschrankungen

» Ausfuhrerstattungen

» Herkunftsbezeichnungen

» Forderprogramme der EU

= Statistische Zwecke
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2. Interpretationshilfen

2.1. Aligemeines

1) Die nichtpraferentiellen Ursprungsregeln stlitzen sich bei der Bestimmung des
Ursprungslandes grundsatzlich auf zwei Herstellungskriterien:

» die vollstandigen Gewinnung oder Herstellung (Art. 23 ZK) oder, wenn zwei oder

mehrere Lander beteiligt waren,

= die letzte wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung in einem
dazu eingerichteten Unternehmen, welche zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses

geflihrt hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt (Art. 24 ZK).

2) Von den beiden vorgenannten Kriterien ist nur die vollstandige Herstellung erschépfend
beschrieben. Die letzte wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung
wird nur flir einige Waren in den Anhang 9 bis Anhang 11 ZK-DVO genau festgelegt, fir alle
anderen Waren des internationalen Handels muss sie im konkreten Fall interpretativ
bestimmt werden. Hiefiir sollen die nachfolgend unter den Abschnitt 2.2.1. bis

Abschnitt 2.2.3. angefiihrten und derzeit bekannten EU-Interpretationen, die allerdings auch

nicht samtliche Waren abdecken, Hilfe leisten.

2.2. Einzelentscheidungen
2.2.1. Ursprungsbegriindende Be- oder Verarbeitungen sind nicht:

= Entbeinen, Entsehnen, Entfetten, Zerlegen und Vakuumverpacken des von Rindervierteln
stammenden Fleisches, obwohl ansonsten nicht ausgeschlossen wird, dass Be- oder
Verarbeitungen von Fleisch nach dem Schlachten diesem den Ursprung des Landes

verleihen kénnen, in dem diese Vorgange stattfinden (EuGH-Urteil vom 23.2.1984);

= kaufmannische Zurichtungen wie Sortieren, Umpacken und Abpacken in Behaltnisse flir
den Einzelverkauf sowie die sonstigen Minimalbehandlungen, wie sie in Art. 38 der ZK-
DVO im Zusammenhang mit den Herstellungskriterien fir bestimmte Spinnstoffe und

Waren daraus angefihrt werden;
» Reinigen und Sortieren von Hulsenfriichten;
» Glasieren von poliertem Reis;

= mechanisches Kldren und Entwéssern roher, fetter Ole pflanzlichen Ursprungs;
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Mischen von gleichen Waren auch verschiedenen Ursprungs, zB indischen und
ceylonischen Tee, argentinischem und chinesischem Honig, Verschneiden von Wein
verschiedener Provenienzen; das Vermischen oder Vermengen von verschiedenen Waren
(zB von Wolle mit Zellwolle) kann nach Lage des Einzelfalls als ursprungsbegriindend

anerkannt werden;

Zerschneiden von Teppichlaufern, Schneiden von Zucker in Stiicke, Zerteilen von rohen
Granitbldécken ohne weitere Bearbeitung, Zerkleinern grober Stiicke Kohle, Vermahlen

von Antimon zu Pulver;
Herstellung von Croupons (Ausschneiden des Kernstilicks aus der ganzen Haut);

Auslesen von Steinen und Schiefer, Vorsieben sowie Waschen und Kassieren der Kohle

auf Sieben, Umschmelzen von Aluminiummasseln zu Barren,

Abwickeln und Abléangen (Abcoilen) von eingeflihrten Stahlwarmbreitbandern (Avis des
EG-Urprungsausschusses);

Eindampfen von Natronlauge, Farben von Kunststoffgranulat;

Reinigen und Vermahlen eines Ausgangserzeugnisses wie von Rohkasein sowie Sortieren

und Verpacken des erlangten Erzeugnisses (EUGH-Urteil vom 26.1.1977);
Kalibrieren, Schneiden, Sortieren und Blindeln von Darmen;

Zusetzen von Kohlensdure zu Wein zwecks Herstellung von Perlwein, Kellerbehandlung
(Pasteurisieren, Filtrieren, Schénen) und Abfillen auf Flaschen von Wein oder

Traubensaft;

Sterilisieren medizinischer Instrumente (Avis des EG-Ursprungsausschusses).

2.2.2. Ursprungsbegriindende Be- oder Verarbeitungen sind:

Herstellung von Trockenalbumin aus fliissigen Eieralbumin;

Farben (gegebenenfalls mit Merzerisieren und Gasieren) von rohem Baumwollgarn
(EUGH-Urteil vom 23.3.1983);

Rosten von Kaffee;
Raffinieren von Ol;

Herstellen von Ol aus Sonnenblumenkernen;
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Herstellen von "corned beef" aus Rindfleisch drittlandischen Ursprungs (Avis des

Ursprungsausschusses);
= Waschen von Rohwolle;
= Vermahlen von Getreide zu Mehl;

= Verarbeiten von Fruchtpulpen unter Zusatz von Zitronensaft und Zuckersirup zu

trinkfertigen Fruchtsaften;

= Warm- oder Kaltwalzen von Stahlvorerzeugnissen (zB Verarbeitung von Blooms,

Brammen oder Knippeln zu Warmbreitband, Bandstahl, Blechen).

2.2.3. Montage

1) Bei der Montage aus Einzelteilen kommt es fiir die Ursprungsbegriindung wesentlich auf
Art und Umfang des technischen Vorgangs (Anzahl der zu montierenden Einzelteilen und
hierflr erforderlicher Arbeitsaufwand, Vorhandensein besonderer mit Kapitalaufwand
verbundener Betriebsanlagen) und darauf an, ob die Montage eine eigene geistige Leistung
verlangt, die Einzelteile also nicht nur flir das betreffende Fertigerzeugnis bestimmt sind,
sondern auch in andere Maschinen, Apparate usw. eingebaut werden kdnnen. Als
ursprungsbegriindend kdnnen angesehen werden die Montage von Kraftwagen, der
Zusammenbau von Musikautomaten. Dagegen wird eine leicht durchzuflihrende Montage
von wenigen Fertigteilen nicht als ursprungsbegriindend anerkannt werden kénnen (zB
Montage von Kameragehadusen und Objektiven zu gebrauchsfertigen Kameras, Montage von

Fernglasern aus vormontierten Teilen).

2) Eine ursprungsbegriindende Montage muss in dem Land durchgefiihrt worden sein,
dessen Ursprung bescheinigt werden soll, da es auf den Ort der wesentlichen Be- oder
Verarbeitung ankommt. Bei so genannten ckd- (completely knocked down) Lieferungen,
deren Einzelteile erst im Bestimmungsland montiert werden sollen, ist daher der Erwerb des
Ursprungs durch das Zusammenstellen der Sendung unter Verwendung von Drittlandsteilen

nicht moglich.
2.2.4. Ausfuhr in Teilsendungen

Flir Waren der Abschnitte XVI und XVII bzw. 7308 und 9406 der KN, welche anlasslich der
Ausfuhr aus transporttechnischen Griinden wieder zerlegt werden mussen, ist fur die
Ursprungsbeurteilung die gesamte Einheit maBgebend. In diesem Zusammenhang sind die

Bestimmungen der Arbeitsrichtlinie ZT-1600 einzuhalten.
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3. Verhaltnis zu den Praferenzursprungsregeln

Praferenzursprungsnachweise, die zur Gewahrung einer Zollpraferenz bei der Einfuhr
vorgelegt werden, kénnen grundsatzlich auch als formeller Nachweis im Sinne der
nichtpraferentiellen Ursprungsregeln anerkannt werden, sofern die jeweils angewendeten
Praferenzursprungsregeln inhaltlich nicht im Widerspruch zu den nichtpraferentiellen
Ursprungsregeln stehen (vgl. § 10 Z 1 lit. b AuBHG 2005). Ein solches "Auseinanderklaffen"

des Ursprungs einer Ware kann sich ergeben durch die Ausnutzung einer
Kumulierungsmaéglichkeit mit Drittstaaten (vgl. UP-3000 Abschnitt 4.3.) nach den
Praferenzursprungsregeln (Anmerkung: die nichtpraferentiellen Ursprungsregeln beinhalten
nur eine Kumulierungsmaglichkeit zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, nicht
jedoch im Verhaltnis zu Drittstaaten) oder wenn die nichtpraferentiellen Ursprungsregeln ein
eigenes abweichendes Herstellungskriterium vorsehen (vgl. nachfolgende Anhang 10 ZK-
DVO).

4. Zustandigkeiten

4.1. Ursprungszeugnisse

Die Ausstellung von Ursprungszeugnissen in der Ausfuhr, wie sie der Mustervordruck in
Anhang 12 der Zollkodex-Durchfiihrungsverordnung vorgibt, kommt bis auf weiteres den
Landeskammern in ihrer behdrdlichen Funktion im Gbertragenen Wirkungsbereich ( § 20
Wirtschaftskammergesetz 1998 und § 28 Wirtschaftskammergesetz 1998) zu. Die

Wirtschaftskammer besorgt auch die Bereitstellung bzw. den Druck des Formulars.

Beziiglich der Ausgaberichtlinien wird auf die Homepage der WKO
http://portal.wko.at/wk/format detail.wk?AngID=1&StID=275447&DstID=686&titel=Nicht,p

raferenzielle,Ursprungszeugnisse verwiesen.

4.2. Ursprungsbeurteilung

1) Die Ursprungsbeurteilung erfolgt grundsatzlich von jenen Behérden und Dienststellen, die
auch fir die Umsetzung bzw. Anwendung der auf den nichtpraferentiellen Ursprung

Bezugnehmenden MaBnahmen zustandig sind.

2) Die Zollbehérden sind insbesondere von den Ausfuhrerstattungen im Agrarbereich, der
Anwendung von AntidumpingmaBnahmen sowie Quotenregelungen im Textilbereich, die
Wirtschaftskammern von der Ausstellung der Ursprungszeugnisse fiir die Ausfuhr aus der
Gemeinschaft betroffen. Zweifelsfalle der Ursprungsbestimmung kdnnen rechtsunverbindlich

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-5


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1005300&ida=Au%dfHG2005&gueltig=APPDAT&hz_id=1005300&dz_VonParagraf=10&dz_VonZiffer=1&dz_VonLitera=b
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1058900&ida=WKG&gueltig=APPDAT&hz_id=1058900&dz_VonParagraf=20
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1058900&ida=WKG&gueltig=APPDAT&hz_id=1058900&dz_VonParagraf=20
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1058900&ida=WKG&gueltig=APPDAT&hz_id=1058900&dz_VonParagraf=28
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=275447&DstID=686&titel=Nicht,präferenzielle,Ursprungszeugnisse
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=275447&DstID=686&titel=Nicht,präferenzielle,Ursprungszeugnisse

UP-2000 GZ BMF-010310/0025-1V/7/2007 idF GZ BMF-010310/0138-IV/7/2010 vom 27. September 2010

mit den zustandigen Zollamtern oder im BMF unverbindlich geklart werden. Unabhangig
davon besteht die Moglichkeit einer rechtsverbindlichen Entscheidung im Rahmen eines
Antrages des betroffenen Wirtschaftsbeteiligten beim Bundesministerium flir Finanzen auf
"verbindliche Ursprungsauskunft - VUA" (vgl. UP-3000 Abschnitt 11.).

3) Die Einhaltung der Ursprungsregeln ware durch die Vorlage geeigneter Beweismittel
glaubhaft darzulegen. Die im Zollrecht oder anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen
MaBnahmen, die auf den nichtpraferentiellen Ursprungs abstellen, kénnen auch vorsehen,
dass der Ursprung durch eine bestimmte Unterlage nachzuweisen ist. Unbeschadet dessen
kdnnen die Zollbehdrden oder die sonstigen zustandigen Behdrden im Zweifelsfall weitere
Beweismittel verlangen (vgl. Art. 26 ZK). Die Beweislast obliegt somit immer dem
Wirtschaftsbeteiligten in der Gemeinschaft der von der Anwendung der im Zollrecht oder in

anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen MaBBnahmen betroffenen ist.

4) Die Méglichkeit von Uberpriifungen/Nachschauen zur Kontrolle der Ursprungseigenschaft
besteht im Zusammenhang mit den durch die Zollbehérden anzuwendenden MaBnahmen
gemal §§ 24 bis 25 ZolIR-DG.

Einleitende Bemerkungen (Anhang 9 ZK-DVO)

zu den Listen der Be- oder Verarbeitungen, die einer hergestellten Ware den Ursprung
verleihen oder nicht verleihen, sofern sie an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft

vorgenommen werden.
Bemerkung 1:

1.1. Die ersten beiden Spalten der Listen in Anhang 10 und Anhang 11 ZK-DVO beschreiben
die hergestellte Ware. In der ersten Spalte steht die Position oder das Kapitel der
Kombinierten Nomenklatur, in der zweiten Spalte die Warenbezeichnung, die in der
Kombinierten Nomenklatur fiir diese Position oder dieses Kapitel verwendet wird. Fur
jede Eintragung in der ersten Spalte ist in der Spalte 3 eine Regel vorgesehen. Steht vor
der Eintragung in der ersten Spalte ein "ex", so bedeutet dies, dass die Regel in Spalte 3
nur flr den in Spalte 2 genannten Teil dieser Position oder des Kapitels gilt.

1.2. In der Spalte 1 sind in bestimmten Fallen mehrere Positionen zusammengefasst oder
ein oder mehrere Kapitel angefiihrt; dementsprechend ist die zugehdrige
Warenbezeichnung in der Spalte 2 in allgemeiner Form enthalten. Die Regel in der Spalte

3 bezieht sich dann auf alle Waren, die gemaB der Kombinierten Nomenklatur in die
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Positionen des Kapitels oder in jede der Positionen einzureihen sind, die in der Spalte 1

zusammengefasst sind.

1.3. Wenn in dieser Liste verschiedene Regeln angefiihrt sind, die auf verschiedene Waren
einer Position anzuwenden sind, enthdlt jede Eintragung die Bezeichnung jenes Teils der

Position, auf die sich die entsprechende Regel in der Spalte 3 bezieht.
Bemerkung 2:

2.1. Der Begriff "Herstellen" umfasst jede Be- oder Verarbeitung einschlieBlich

"Zusammenbau" oder besondere Vorgange.

2.2. Der Begriff "Vormaterialien" umfasst jegliche "Zutaten", "Rohstoffe", "Komponenten"

oder "Teile" usw., die beim Herstellen der Ware verwendet werden.

2.3. Der Begriff "Ware" bezieht sich auf die hergestellte Ware, auch wenn sie zur spateren

Verwendung in einem anderen Herstellungsvorgang bestimmt ist.
Bemerkung 3:

3.1. Die gemaB einer Regel in der Spalte 3 erforderlichen Be- oder Verarbeitungen missen
nur an den verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen
werden. Ebenso beziehen sich die in einer Regel in der Spalte 3 enthaltenen

Beschrankungen nur auf verwendete Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft.

3.2. Wird eine Ware, die aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft hergestellt wurde
und dabei die Ursprungseigenschaft erworben hat, zum Herstellen einer anderen Ware in
der Liste verwendet, so wird auf sie die fiir die andere Ware in der Liste vorgesehene

Regel nicht angewendet.

Beispiel:

Nicht bestickte Gewebe kénnen die Ursprungseigenschaften erwerben, wenn sie aus
Garnen gewebt werden. Werden sie anschlieBend beim Herstellen von bestickter
Bettwdsche verwendet, so findet die fiir die Verwendung von nicht besticktem Gewebe
festgelegte und als Vomhundertsatz ausgedriickte Hochstgrenze keine Anwendung.

Bemerkung 4:

4.1. Die Regeln in dieser Liste legen das MindestausmaB der erforderlichen Be- oder
Verarbeitungen fest; ein darliber hinausgehender Herstellungsvorgang verleiht gleichfalls
den Ursprung; umgekehrt verleiht ein weniger weitgehender Herstellungsvorgang den

Ursprung nicht. Wenn daher eine Regel vorsieht, dass Vormaterial ohne
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Ursprungseigenschaft auf einer bestimmten Verarbeitungsstufe verwendet werden kann,
ist auch die Verwendung von Vormaterial dieser Art auf einer vorhergehenden, nicht aber

auf einer spateren Verarbeitungsstufe zulassig.

4.2. Wenn eine Regel in einer Liste vorsieht, dass eine Ware aus mehr als einem Vormaterial
hergestellt werden kann, bedeutet dies, dass eines oder mehrere dieser Vormaterialien

verwendet werden kdnnen; es muissen aber nicht alle verwendet werden.

Beispiel:

Die Regel fir Garne sieht vor, dass natirliche Fasern und u.a. auch chemische
Vormaterialien verwendet werden kénnen. Diese Regel bedeutet nicht, dass die
nattirlichen Fasern und die chemischen Stoffe gleichzeitig verwendet werden miissen,
sondern dass es moglich ist, den einen oder den anderen dieser Stoffe oder auch beide
zu verwenden.

4.3. Wenn eine Regel in einer Liste vorsieht, dass eine Ware aus einem bestimmten
Vormaterial hergestellt werden muss, schlieBt diese Bedingung selbstverstandlich die
Verwendung anderer Vormaterialien nicht aus, die ihrer Natur nach nicht unter diese

Regel fallen kénnen.
Bemerkung 5:

Fir samtliche Waren (andere als Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts XI), die in
Anhang 11 ZK-DVO aufgefiihrt sind, muss die Bestimmung des Ursprungs in der Weise
erfolgen, dass jeder Be- oder Verarbeitungsvorgang unter Beriicksichtigung des Begriffs der
letzten wesentlichen Be- oder Verarbeitung im Sinne des Artikel 24 Zollkodex von Fall zu Fall

beurteilt wird.
Bemerkung 6:

6.1. Der in der Liste des Anhangs 10 ZK-DVO verwendete Begriff "Fasern" umfasst die
"natdrlichen Fasern" und die " kiinstlichen oder synthetischen Spinnfasern" der
Positionen 5501 bis 5507 sowie gegebenenfalls die Fasern flir die Papierherstellung

verwendeten Art.

6.2. Der in der Liste des Anhangs 10 ZK-DVO verwendete Begriff "natlrliche Fasern" bezieht
sich auf alle Fasern, die nicht kiinstlich oder synthetisch sind; er ist auf die
Verarbeitungsstufen vor dem Spinnen beschrankt und schlieBt auch Abfélle ein. Soweit
nichts Gegenteiliges bestimmt ist, umfasst er daher auch Fasern, die gekrempelt,
gekammt oder in anderer Weise fiir die Spinnerei bearbeitet, aber noch nicht gesponnen

sind.
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6.3. Der Begriff "natirliche Fasern" umfasst Rosshaar der Position 0503, Seide der
Positionen 5002 und 5003, Wolle, feine und grobe Tierhaare der Positionen 5101 bis
5105, Baumwolle der Positionen 5201 bis 5203 und andere pflanzliche Spinnstoffe der
Positionen 5301 bis 5305.

6.4. Der in der Liste des Anhangs 10 ZK-DVO verwendete Begriff "synthetische oder
kiinstliche Spinnfasern" bezieht sich auf synthetische oder kiinstliche Spinnfasern oder
Abfalle der Positionen 5501 bis 5507.

6.5. Die Begriffe "Spinnmasse" und "chemische Vormaterialien" stehen in der Liste des
Anhangs 10 ZK-DVO als Beispiel fir alle nichttextilen, dh. nicht in die Kapitel 50 bis 63
einzureihenden Vormaterialien, die fir die Herstellung kiinstlicher oder synthetischer
Fasern oder Garne oder fiir Fasern fur die Papierherstellung verwendet werden kénnen.

6.6. Bei Waren, die aus zwei oder mehr Vormaterialien aus Spinnstoffen hergestellt sind,
gelten die in Spalte 3 aufgefiihrten Regeln fiir jedes in der Mischung enthaltene

Vormaterial aus Spinnstoffen.
Bemerkung 7:

7.1. Der Begriff "vorgebleicht", der in der Liste des Anhangs 10 verwendet wird, um die fir
bestimmte verwendete Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft erforderliche
Verarbeitungsstufe zu bezeichnen, gilt fiir bestimmte Garne, Gewebe, Gewirke und
Gestricke, die nach dem Spinnen, Weben oder Wirken nur einem Waschvorgang
unterzogen wurden.

Die vorgebleichten Erzeugnisse befinden sich auf einer weniger hohen Verarbeitungsstufe
als die gebleichten Erzeugnisse, die mehreren Badern in Bleichmitteln (Oxidationsmittel

wie Wasserstoffperoxid und Reduktionsmittel) unterzogen wurden.

7.2. Der in der Liste des Anhangs 10 ZK-DVO verwendete Begriff "vollstandiges Herstellen"
bedeutet, dass alle Endbearbeitungsvorgange nach dem Zuschneiden des Gewebes oder
dem Anpassen der Gewirke und Gestricke ausgefiihrt sein missen.

Jedoch hat die Tatsache, dass ein oder mehrere Endbearbeitungsvorgange nicht
ausgefiihrt wurden, nicht zwangslaufig zur Folge, dass das Herstellen als nicht vollstandig

angesehen werden kann.

Beispiele von Endbearbeitungsvorgéangen:
Anbringen von Kndpfen undyoder anderen Verschliissen,

Anbringen von Knopfidchern,
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S&dumen von Hosen, Récken, Kleidern (Beine, Armel, usw.);

Anbringen von Posamentierwaren oder anderem Zubehdr wie Taschen, Markenzeichen,
Abzeichen usw.,;

Biigeln und anderes Herrichten von Bekleidung zum Verkauf.

Anmerkung betreffend Endbearbeitungsvorgange - Grenzfille

Es ist mdglich, dass bei besonderen Herstellungsvorgangen die Ausflihrung von

Endbearbeitung, insbesondere im Falle einer Kombination solcher Vorgange, so wichtig

ist, dass diese als liber einfache Endbearbeitungsvorgange hinausgehende Vorgange

anzusehen sind.

In diesen besonderen Fallen fiihrt das Fehlen von Endbearbeitungsvorgangen dazu, dass

das Herstellen als nicht vollsténdig angesehen wird.

7.3. Der Begriff "Trénken, Bestreiche, Uberziehen oder mit Lagen versehen" umfasst nicht

Vorgange, die nur dazu bestimmt sind, die Gewebe zusammenzuhalten.

Anhang 10 ZK-DVO

Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts XI

Be- oder Verarbeitungen von Vormaterialien

KN-Code Warenbezeichnung . .
Spalte (1) Spalte (2) ohne_Ursprungselgenschaft, die den Ursprung
verleihen Spalte (3)
ex 5101 Wolle, weder gekrempelt
noch gekammt:
- entschweiB3t, nicht Herstellen aus SchweiBwolle, einschlieBlich Abfalle von
carbonisiert Wolle, deren Wert 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tGberschreitet
- carbonisiert Herstellen aus entschweiBter, nicht carbonisierter
Wolle, deren Wert 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht liberschreitet
ex 5103 Abfalle von Wolle oder Herstellen aus Abfallen von Wolle, deren Wert 50 v.H.
feinen oder groben des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware nicht
Tierhaaren, carbonisiert Uberschreitet
ex 5201 Baumwolle, weder Herstellen aus roher Baumwolle, deren Wert 50 v.H.
gekrempelt noch gekammt, des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware nicht
gebleicht Uberschreitet
5501 bis Synthetische oder
5507 kiinstliche Spinnfasern:

- weder gekrempelt noch
gekammt noch anders fir
die Spinnerei bearbeitet

© Bundesministerium fiir Finanzen

Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder aus
Spinnmasse

10-10




UP-2000

GZ BMF-010310/0025-1V/7/2007 idF GZ BMF-010310/0138-IV/7/2010 vom 27. September 2010

- gekrempelt oder gekammt
oder andere

Herstellen aus chemischen Vormaterialien, aus
Spinnmasse oder aus Abfallen des KN-Codes 5505

ex Kapitel 50 | Garne, Monofile und
bis 55 Ndhgarne, andere als
Papiergarne:
- bedruckt oder gefarbt Herstellen aus:
- naturlichen Fasern, weder gekrempelt noch gekammt
noch anders flir die Spinnerei bearbeitet,
- Grége oder Abféllen von Seide,
- chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse
oder
- synthetischen oder kiinstlichen Spinnfasern, Kabeln
aus Filamenten oder Abfdllen aus Spinnfasern, weder
gekrempelt noch gekammt noch anders fiir die
Spinnerei bearbeitet
oder
Bedrucken oder Farben von rohen oder vorgebleichten
Garnen oder Monofilen mit Vor- oder
Endbearbeitungen(1), wobei Zwirnen und Texturieren
nicht als solche gelten und der Wert der Vormaterialien
ohne Ursprungseigenschaft (einschl. des Garns) 48 v.H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware nicht
Uberschreitet.
- andere Herstellen aus
- Grege oder Abféllen von Seide,
- chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse oder
- synthetischen oder kiinstlichen Spinnfasern, Kabeln
aus Filamenten oder Abfdllen aus Spinnfasern, weder
gekrempelt noch gekammt noch anders fir die
Spinnerei bearbeitet
ex Kapitel 50 | Gewebe, andere als
bis 55 Gewebe aus Papiergarnen:
- bedruckt oder gefarbt Herstellen aus Garnen
oder
Bedrucken oder Férben von rohen oder vorgebleichten
Geweben mit Vor- oder Endbearbeitungen®? (2
- andere Herstellen aus Garnen
5601 Watte aus Spinnstoffen und | Herstellen aus Fasern
Waren daraus;
Spinnstoffasern mit einer
Lénge von 5 mm oder
weniger (Scherstaub),
Knoten und Noppen aus
Spinnstoffen
5602 Filze, auch getrankt,

bestrichen, iberzogen oder
mit Lagen versehen:
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- bedruckt oder gefarbt Herstellen aus Fasern
oder
Bedrucken oder Farben von rohen oder vorgebleichten
Filzen mit Vor- oder Endbearbeitungen®
- getrankt, bestrichen, Trénken, Bestreichen, Uberziehen oder mit Lagen
Uiberzogen oder mit Lagen versehen von rohen Filzen®
versehen
- andere Herstellen aus Fasern
5603 Vliesstoffe, auch getrankt,
bestrichen, liberzogen oder
mit Lagen versehen:
- bedruckt oder gefarbt gggtellen aus Fasern
Bedrucken oder Farben von rohen oder vorgebleichten
Vliesstoffen mit Vor- oder Endbearbeitungen®? (2
- getrankt, bestrichen, Trénken, Bestreichen, Uberziehen oder mit Lagen
liberzogen oder mit Lagen versehen von rohen Vliesstoffen®
versehen
- andere Herstellen aus Fasern
5604 Faden und Kordeln aus
Kautschuk, mit einem
Uberzug aus Spinnstoffen;
Spinnstoffgarne, Streifen
und dergleichen der KN-
Codes 5404 oder 5405, mit
Kautschuk oder Kunststoff
getrankt, bestrichen,
Uberzogen oder umhiillt:
- Kautschukfaden, mit Herstellen aus Kautschukfdden und -kordeln, nicht mit
einem Uberzug aus einem Uberzug aus Spinnstoffen
Spinnstoffen
- andere Tréanken, Bestreichen, Uberziehen oder Umhiillen von
Spinnstoffgarnen, Streifen und dergleichen, roh
5607 Bindfaden, Seile und Taue, Herstellen aus Fasern, aus Kokosgarnen, aus Garnen
auch geflochten, auch mit aus synthetischen oder kiinstlichen Filamenten oder
Kautschuk oder Kunststoff aus synthetischen oder kiinstlichen Monofilen
getrankt, bestrichen,
Uberzogen oder umhiillt
5609 Waren aus Garnen, aus Herstellen aus Fasern, aus Kokosgarnen, aus Garnen

Streifen oder dergleichen
der KN-Codes 5404 oder
5405, aus Bindfaden, Seilen
oder Tauen, anderweit
weder genannt noch
inbegriffen

aus synthetischen oder kiinstlichen Filamenten oder
aus synthetischen oder ktinstlichen Monofilen

© Bundesministerium fiir Finanzen

10-12




UP-2000 GZ BMF-010310/0025-1V/7/2007 idF GZ BMF-010310/0138-IV/7/2010 vom 27. September 2010

5704 Teppiche und andere
FuBbodenbelage, aus Filz,
weder getuftet, noch
beflockt, auch
konfektioniert

Herstellen aus Fasern

Kapitel 58 Spezialgewebe; getuftete
Spinnstofferzeugnisse;
Spitzen; Tapisserien;
Posamentierwaren;
Stickereien:

- Stickereien als Meterware,
Streifen oder als Motive
(KN-Code 5810)

- bedruckt oder gefarbt

- getrankt, bestrichen oder

Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten
Vormaterialien 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht Gberschreitet

Herstellen aus Garnen

oder

Bedrucken oder Farben von rohen oder vorgebleichten
Geweben, Filzen oder Vliesstoffen mit Vor- oder
Endbearbeitungen®) ®

Herstellen aus rohen Geweben, Filzen oder Vliesstoffen

Uberzogen
- andere Herstellen aus Garnen
5901 Gewebe, mit Leim oder Herstellen aus rohen Geweben

starkehaltigen Stoffen
bestrichen, von der zum
Einbinden von Biichern,
zum Herstellen von
Futteralen, Kartonagen
oder zu ahnlichen Zwecken
verwendeten Art;
Pausleinwand; praparierte
Malleinwand; Bugram und
ahnliche steife Gewebe, von
der fir die Hutmacherei
verwendeten Art

5902 Reifencordgewebe aus
hochfesten Garnen aus
Nylon oder anderen
Polyamiden, Polyestern
oder Viskose

Herstellen aus Garnen

5903 Gewebe mit Kunststoff
getrankt, bestrichen,
Uberzogen oder mit Lagen
aus Kunststoff versehen,
andere als solche des KN-
Codes 5902

Herstellen aus rohen Garnen

oder

Bedrucken oder Farben von rohen oder vorgebleichten
Geweben mit Vor- oder Endbearbeitungen® (2

5904 Linoleum, auch
zugeschnitten;

Herstellen aus rohen Geweben, Filzen oder Vliesstoffen
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FuBbodenbelage, aus einer
Spinnstoffunterlage mit
einer Deckschicht oder
einem Uberzug bestehend,
auch zugeschnitten

5905

Wandverkleidungen aus
Spinnstoffen

Herstellen aus rohen Garnen

oder

Bedrucken oder Farben von rohen oder vorgebleichten
Geweben mit Vor- oder Endbearbeitungen®? (2

5906

Kautschutierte Gewebe,
andere als solche des KN-
Codes 5902

Herstellen aus Gewirken oder Gestricken, nicht roh,
oder aus rohen Geweben

5907

Andere Gewebe, getrankt,
bestrichen oder (iberzogen,
gemalte Gewebe fiir
Theaterdekorationen,
Atelierhintergriinde oder
dergleichen

Herstellen aus rohen Garnen

oder

Bedrucken oder Farben von rohen oder vorgebleichten
Vliesstoffen mit Vor- oder Endbearbeitungen® ()

5908

Dochte, gewebt,
geflochten, gewirkt oder
gestrickt, aus Spinnstoffen,
fur Lampen, Kocher,
Feuerzeuge, Kerzen oder
dergleichen; Glihstriimpfe
und schlauchférmige
Gewirke oder Gestricke fir
Gllhstrimpfe, auch
getrankt

Herstellen aus Garnen

5909

Pumpenschlauche und
ahnliche Schlauche, aus
Spinnstoffen, auch mit
Armaturen oder Zubehor
aus anderen Stoffen

Herstellen aus Garnen oder Fasern

5910

Forderbander und
Treibriemen, aus
Spinnstoffen, auch mit
Metall oder anderen Stoffen
verstarkt

Herstellen aus Garnen oder Fasern

5911

Erzeugnisse und Waren des
technischen Bedarfs, aus
Spinnstoffen, aufgefiihrt in
Anmerkung 7 zu Kapitel 59
der Kombinierten
Nomenklatur:

- Polierscheiben und -ringe,
andere als aus Filz

- andere

Herstellen aus Garnen, aus Abfallen von Geweben oder
aus Lumpen des KN-Codes 6310

Herstellen aus Garnen oder Fasern
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Kapitel 60 Gewirke und Gestricke:
- bedruckt oder gefarbt Herstellen aus Garnen
oder
Bedrucken oder Farben von rohen oder vorgebleichten
Gewirken und Gestricken mit Vor- oder
Endbearbeitungen® (2
- andere Herstellen aus Garnen
Kapitel 61 Bekleidung und
Bekleidungszubehdr, aus
Gewirken oder Gestricken
- die durch Vollstandiges Herstellen™®
Zusammennahen oder
sonstiges Zusammenfiigen
von zwei oder mehr
zugeschnittenen oder
abgepassten gewirkten
oder gestrickten Teilen
hergestellt wurden
- andere Herstellen aus Garnen
ex Kapitel 62 Bekleidung und
Bekleidungszubehdr, nicht
gewirkt oder gestrickt,
ausgenommen die Waren,
fur die unter KN-Codes
6213 und 6214 besondere
Regeln angefihrt sind:
- fertig oder vollsténdig Vollstandiges Herstellen®
- unfertig oder Herstellen aus Garnen
unvollstandig
6213 Taschentticher und
und Ziertaschentticher, Schals,
6214 Umschlagtticher,
Halstlicher, Kragenschoner,
Kopftlicher, Schleier und
ahnliche Waren
_ bestickt Herstellen aus Garnen
oder
Herstellen aus nicht bestickten Geweben, deren Wert
40 v.H. des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht Uberschreitet
- andere Herstellen aus Garnen
6301 Decken; Bettwasche,
bis Tischwasche, Wasche zur
ex 6306 Korperpflege und

Kiichenwasche; Gardinen,
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Vorhange und Innenrollos;
Fenster- und Bettbehdnge
(Schabracken); andere
Waren zur
Innenausstattung,
ausgenommen Waren des
KN-Codes 9404; Sacke und
Beutel zu
Verpackungszwecken;
Planen Markisen und
Campingausriistungen

- aus Filzen oder
Vliesstoffen:

- nicht getrankt, bestrichen
oder mit Lagen versehen

- getrankt, bestrichen,
Uberzogen oder mit Lagen
versehen

- andere

- aus Gewirken oder
Gestricken:

- nicht bestickt
- bestickt

- - andere als aus Gewirken
oder Gestricken:

- nicht bestickt
- bestickt

Herstellen aus Fasern

Tréanken, Bestreichen, Uberziehen oder mit Lagen
versehen von rohen Filzen oder Vliesstoffen®

Vollstandiges Herstellen™

Vollstandiges Herstellen™®

oder

Herstellen aus nicht bestickten Gewirken oder
Gestricken, deren Wert 40 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht iberschreitet

Herstellen aus Garnen

Herstellen aus Garnen

oder

Herstellen aus nicht bestickten Geweben, deren Wert
40 v.H. des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht Gberschreitet

6307

Andere konfektionierte
Waren, einschlieBlich
Schnittmuster,
ausgenommen Klappfacher
und starre Facher,
Fachergestelle und -griffe
sowie Teile davon:
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- Scheuertlicher, Herstellen aus Garnen
Wischtticher, Spiltiicher
und Staubtlicher und
ahnliche Reinigungstiicher
- andere Herstellen, bei dem der Gesamtwert der verwendeten
Vormaterialien 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht iberschreitet
6308 Warenzusammenstellungen, | Zusammenstellen, bei dem der Gesamtwert der Waren
aus Geweben und Garn, ohne Ursprungseigenschaft 25 v.H. des Ab-Werk-
auch mit Zubehor, fir die Preises der hergestellten Ware nicht iberschreitet
Herstellung von Teppichen,
Tapisserien, bestickten
Tischdecken oder
Servietten oder ahnlichen
Spinnstoffasern, in
Aufmachung fiir den
Einzelverkauf
6309 Altkleider und andere Sammeln und Verpacken fiir den Transport

Altwaren

@ Sjehe Einleitende Bemerkung 7.1 in Anhang 9 ZK-DVO.

@ Um als eine ursprungsverleihende Be- oder Verarbeitung gelten zu kénnen, muss neben dem Thermodruck
auch der Druck des Transferpapiers erfolgen.

® Siehe Einleitende Bemerkung 7.3 in Anhang 9 ZK-DVO.

@ Siehe Einleitende Bemerkung 7.2 in Anhang 9 ZK-DVO.

Anhang 11 ZK-DVO

Andere Waren als Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts XI

KN-Code Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Vormaterialien
Spalte (1) Spalte (2) ohne Ursprungseigenschaft, die den Ursprung
verleihen Spalte (3)

0201 Fleisch von Rindern, frisch Schlachten nach einer Mast von mindestens drei
oder gekiihlt Monaten®

0202 Fleisch von Rindern, Schlachten nach einer Mast von mindestens drei
gefroren Monaten

0203 Fleisch von Schweinen, Schlachten nach einer Mast von mindestens zwei
frisch, gekiihlt oder Monaten®)
gefroren

0204 Fleisch von Schafen oder Schlachten nach einer Mast von mindestens zwei
Ziegen, frisch, gekiihlt Monaten®
oder gefroren

0205 Fleisch von Pferden, Schlachten nach einer Mast von mindestens drei

Eseln, Maultieren oder

Monaten®
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Mauleseln, frisch, gekihlt
oder gefroren

0206 GenieBbare
Schlachtnebenerzeugnisse
von Rindern, Schweinen,
Schafen, Ziegen, Pferden,
Eseln, Maultieren, oder
Mauleseln, frisch, gekihlt
oder gefroren

Schlachten nach einer Mast von mindestens drei
Monaten, oder, im Falle von Schweinen, Schafen oder
Ziegen, nach einer Mast von mindestens zwei
Monaten®

ex 0408 Vogeleier, nicht in der Trocknen (gegebenenfalls nach Zerschlagen und
Schale, und Eigelb, Trennen) von:
getrocknet
- Vogeleiern, in der Schale, frisch oder haltbar
gemacht, des KN-Codes ex 0407 oder
- Vogeleiern, nicht in der Schale, andere als getrocknet,
des KN-Codes ex 0408 oder
- Eigelb, anderes als getrocknet, des KN-Codes ex 0408
ex 1404 Baumwoll-Linters, Herstellen aus roher Baumwolle, deren Wert 50 v.H.
gebleicht des Ab-Werk-Preises nicht Uiberschreitet
Be- oder Verarbeitungen von Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft, die den Ursprung nicht verleihen
ex 2009 Traubensafte Herstellen aus Traubenmost

(einschlieBlich
Traubenmost) nicht
gegoren, ohne Zusatz von
Alkohol, auch mit Zusatz
von Zucker oder anderen
SiBmitteln

ex 2204 Wein aus frischen
Weintrauben, mit Zusatz
von Traubenmost, auch
konzentriert, ohne
Alkohol, fiir die
Herstellung von

Herstellen aus Wein und frischen Weintrauben

Wermutwein
Be- oder Verarbeitungen von Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft, die den Ursprung verleihen
ex 2205 Wermutwein Herstellen aus Wein und frischen Weintrauben, mit
Zusatz von Traubenmost, auch konzentriert, ohne
Alkohol, des KN-Codes 2204
ex 3401 Filz und Vliesstoffe, mit Herstellen aus Filz oder Vliesstoffen
Seife oder

Reinigungsmitteln
getrankt oder Uberzogen
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ex 3405 Filz und Vliesstoffe, mit Herstellen aus Filz oder Vliesstoffen
Schuhcreme, Mébel- oder
Bohnerwachs,
Poliermitteln flir
Karosserien, Glas oder
Metall, Scheuerpasten
oder -pulver oder
ahnlichen Zubereitungen
getrankt oder Uberzogen
ex 3502 Eieralbumin, getrocknet Trocknen (gegebenenfalls nach Zerkleinern und
Trennen) von:
- Vogeleiern, in der Schale, frisch oder haltbar
gemacht, des KN-Codes ex 0407 oder
- Vogeleiern, nicht in der Schale, andere als getrocknet,
des KN-Codes ex 0408 oder
- Eigelb, anderes als getrocknet, des KN-Codes ex 3502
ex 4203 Bekleidung aus Leder oder | Zusammenndhen oder sonstiges Zusammenfligen von
rekonstituiertem Leder zwei oder mehr Stlicken Leder oder rekonstituiertem
Leder
ex 4910 Kalender aller Art, aus Verzieren, sofern das Verzieren bewirkt, dass die
Keramik, bedruckt, hergestellte Ware in eine andere Position als die
verziert Vormaterialien einzuordnen ist
6401 bis Schuhe Herstellen aus Vormaterialien jeder Position,
6405 ausgenommen Zusammensetzungen bestehend aus
Schuhoberteilen, die mit einer Brandsohle oder anderen
Bodenteilen verbunden sind, des KN-Codes 6406
ex 6911 bis . . . . . .
6913 Keramisches Geschirr, Verzieren, sofern das Verzieren bewirkt, dass die
& andere keramische hergestellte Ware in eine andere Position als die
Haushalts-, Hygiene- oder | Vormaterialien einzuordnen ist
Toilettengegenstande,
Statuetten und andere
keramische
Ziergegenstande, verziert
ex 7117 Phantasieschmuck aus Verzieren, sofern das Verzieren bewirkt, dass die
Keramik, verziert hergestellte Ware in eine andere Position als die
Vormaterialien einzuordnen ist
ex 8473 30 Als DRAMs (dynamische Herstellen, bei dem der durch die Be- oder
10 und Schreib- Lesespeicher mit Verarbeitung und gegebenenfalls durch die
ex 8473 50 wahlfreiem Zugriff) Verwendung von Teilen mit Ursprung im
10 bezeichnete elektronische Herstellungsland entstandene Wertzuwachs mindestens

Mikroschaltungen

45 v.H. des Ab-Werk-Preises der Gerate betragt.

Ist die 45-v.-H.-Regel nicht erflillt, so haben die DRAMs
ihren Ursprung in dem Land, in dem der wertmaBig
groBte Anteil der verwendeten Materialien seinen
Ursprung hat.
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ex 8482 Walzlager (Kugel-, Rollen- Herstellen durch Warmebehandlung, Schleifen und
und Nadellager aller Art), Polieren der Innen- und AuBenringe sowie Montage
montiert®
ex 8520 Magnetbandgerate, auch Herstellen, bei dem der aufgrund der Montagevorgange
mit eingebauter und gegebenenfalls der Verwendung von
Tonwiedergabevorrichtung | Ursprungswaren erworbene Wert mindestens 45 v.H.
des Ab-Werk-Preises der Gerdte betragt
Ist die 45 v.H.-Regel nicht erfillt, so haben die Gerdte
ihren Ursprung in dem Land, in dem der Ab-Werk-Preis
der Teile mehr als 35 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Gerate betragt
Ist die 35 v.H.-Regel in zwei Landern erfiillt, so gilt als
Ursprungsland das Land, in dem die Teile mit dem
hoéchsten vom Hundertsatz ihren Ursprung haben
ex 8523 20 3,5"-Mikroplatten ohne Montage der Magnetplatte (einschlieBlich Einlegen der
90 Aufzeichnungen, auch mit | Magnetscheibe und Montage der Gehuseteile und
einem Analogsignal zur Herstellung von:
Prifung der entweder der Magnetscheibe (einschlieBlich Polieren)
glberﬂachenqualltat der oder des Gehauseober- und -unterteils
atte
Falls weder die Magnetscheibe noch die Gehduseober-
und -unterteile in dem Land hergestellt wurden, in dem
die Magnetplatte montiert wurde, haben die
Magnetplatten den Ursprung des Landes, in dem die
Bauteile mit dem héchstem Vomhundertsatz des Ab-
Werk-Preises ihren Ursprung haben
Die Montage der Magnetplatte (einschlieBlich Einlegen
der Magnetscheibe und Montage des Gehauseober- und
-unterteils) und Verpacken allein verleihen keine
Ursprungseigenschaft
ex 8527 Rundfunkempfangsgerate, | Herstellen, bei dem der aufgrund der Montagevorgange
auchin einem und gegebenenfalls der Verwendung von
gemeinsamen Gehause Ursprungswaren erworbene Wert mindestens 45 v.H.
mit einem Tonaufnahme- | des Ab-Werk-Preises der Geréte betragt
oder Tonwiedergabegerat
oder einer Uhr kombiniert
Ist die 45 v.H.-Regel nicht erfiillt, so haben die Gerate
ihren Ursprung in dem Land, in dem der Ab-Werk-Preis
der Teile mehr als 35 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Gerate betragt
Ist die 35 v.H.-Regel in zwei Landern erfiillt, so gilt als
Ursprungsland das Land, in dem die Teile mit dem
héchsten Vom Hundertsatz ihren Ursprung haben
ex 8528 Fernsehempfangsgerate Herstellen, bei dem der aufgrund der Montagevorgange

(ausgenommen
Videotuner,
Videomonitoren und
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Videoprojektoren), auch in
einem Gehduse mit einem
Rundfunkempfangsgerat,

einem Tonaufzeichnungs-

Ist die 45 v.H.-Regel nicht erflillt, so haben die Gerdte
ihren Ursprung in dem Land, in dem der Ab-Werk-Preis
der Teile mehr als 35 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Gerate betragt

oder Wiedergabegerat
kombiniert
Ist die 35 v.H.-Regel in zwei Landern erfiillt, so gilt als
Ursprungsland das Land, in dem die Teile mit dem
héchsten Vomhundertsatz ihren Ursprung haben
ex 8542 Integrierte Schaltungen Vorgang der Diffusion, bei dem die integrierten
Schaltungen durch selektives Aufbringen eines
geeigneten Dotierstoffs auf eine Halbleitersubstrat
gebildet werden
Be- oder Verarbeitungen von Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft, die den Ursprung nicht verleihen
ex 8548 90 Als DRAMs (dynamische Herstellen, bei dem der durch die Be- oder
10 Schreib- Lesespeicher mit Verarbeitung und gegebenenfalls durch die

wahlfreiem Zugriff)
bezeichnete elektronische
Mikroschaltungen

Verwendung von Teilen mit Ursprung im
Herstellungsland entstandene Wertzuwachs mindestens
45 v.H. des Ab-Werk-Preises der Gerate betragt.

Ist die 45-v.-H.-Regel nicht erfiillt, so haben die DRAMs
ihren Ursprung in dem Land, in dem der wertmaBig
groBte Anteil der verwendeten Materialien seinen
Ursprung hat.

ex 9009 Fotokopierapparate, die
mit optischem System
oder nach dem
Kontaktverfahren arbeiten

Montage eines Fotokopierapparats zuziglich der
Herstellung von Kabelbaum, Trommel, Walzen,
Seitenplatten, Walzenauflage, Schrauben und Muttern

Be- oder Verarbeitungen von Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft, die den Ursprung verleihen

ex 9113 Uhrarmbéander und Teile
davon, aus Spinnstoffen

Herstellen, bei dem der Gesamtwert der verwendeten
Vormaterialien 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht tberschreitet

ex 9401 Sitzmdbel (ausgenommen
und solche der Position 9402),
ex 9403 auch wenn sie in Liegen

umgewandelt werden
kdénnen, und andere
Mobel, Teile davon; aus
Keramik, verziert

Verzieren, sofern das Verzieren bewirkt, dass die
hergestellte Ware in eine andere Position als die
Vormaterialien einzuordnen ist

© Bundesministerium fiir Finanzen
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ex 9405

Beleuchtungskaorper
(einschlieBlich
Scheinwerfer) und Teile
davon, anderweitig weder
genannt noch inbegriffen;
Reklameleuchten,
Leuchtschilder,
beleuchtete
Namensschilder und
dergleichen, mit fest
angebrachter Lichtquelle,
und Teile davon,
anderweit weder genannt
noch inbegriffen, aus
Keramik, verziert

Verzieren, sofern das Verzieren bewirkt, dass die
hergestellte Ware in eine andere Position als die
Vormaterialien einzuordnen ist

@ Sind diese Bedingungen nicht erfiillt, so hat das betreffende Fleisch (Schlachtnebenerzeugnis) seinen
Ursprung in dem Land, in dem die Tiere, von denen es stammt, die langste Zeit gemastet oder aufgezogen

worden sind.

@ Der Begriff "montiert" umfasst auch die teilweise Montage, schlieBt jedoch Teile in zerlegtem Zustand aus.
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Formulare (Anhang 12 und 13 ZK-DVO )

1 Absandar i i Soosatsagny Nr. 000000
B ORIGINAL

Wit K A sl peae i Ay L]

EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT

2 Emplinger P i [barseinngan) Faam tr & e

URSPRUNGSZEUGNIS

Plasm e Ddovsatrngny

3 Lnprengsend (Rasy O [Baseirongse)

4 Angabsn (bar e Balrienurg |Asiiing freizastall| & Bomarkungen fase i doovsazangey
[HRET EGr Aversa’sanpen)

B Laurende Wummar, Zeichen, Mormmam, Ancasl end At der Packeticks; ‘Waresbazeichrung | T Merge
s Ay Ioasetrusgan) | Paun A (avsa ungen)

4 [DIEUNTERIEICHNERDE STELLE BESCHIAKIGT, Q4SS DIE CBEN BETSICHYETEN WAREN IHAEN UASPRLMG [N OBEM N FELD 3 GEMAKNTEN LAND HABEN
{RasT A Chwreanunpen]

Crt und Datem der hessiedang; Beechneng, Umersehritund Slempel dor susndigen Stelle
Pl 15 s sy
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1 hbzender (Faun il (bemainegey ke m}ﬂ ﬂﬂﬂ
DURCHSCHRIFT
R r Axsshadngeueysar) (Fawn L Sa e nagen]
EUHUFiIE[:H_E_EEHHHH:HAFT
2 Emplnger jespace nisasd i b Packctin) dasn A o]
URSPRUNGSZEUGNIS
WL i Az agen
3 Ursprurgadand Fam i [Basmetiugas
& fegaien Uher cie Balorderusg [Auefilung Neigested]] 5 Bemarkergen (aam iir Ctsrsaangen]
Rt v [hemarmgen
& Lederde Nummes Deches, Mummem, Asgshl ured A der Packslocke Wenaabapechnung T Margs
Paom i (bwrmalzongen R A [bambiusgen)

B [VE LNTERZEIGHNENDE STELLE BESCHEMIGT, DRSS QIE DBEN BEITEICHNETEN WAREN HREN LIRSPALNG 1N DIEM 1N FELD 3 GENANNTEN LAND HABEN
e iy [basetrnges)

Ot undl Davtum dat Baalebar; Bedwchiats, Unterschil und Ster s’ Sor fuitinigen Side
R A el g
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! et s im v sngemigeny i Nr. 000000 ANTRAG ALF
P — AUSSTELLUNG
2 Enplingr [ ot Famanbaterirang ind roaibdes szl romet EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT
;I:Iﬂnt. odar an an Crde]
URSPRUNGSZEUGNIS

3 Lsgiungaband |Eussplbche Jemenscta® ofer betralendes Lnprungedand)

4 Angabar uber ghe Balirdenarg (Austilusg bepasiel) § Bemariungen
8 Laufende Mummarn Zeichen, Kummam, Anzahi uad & der Packsticka: Warsnbazacknung T Menge |asgednkl n Ros-
(bl wrpickinn Wien die Anzahl Sder oo geschllel” ardstmes) safar [Dgen R oder =
el era® MaSsenhedng|
& [er Unterpachngs
— BEAKTRAGT die Aussialerg sises Unprngsbesgnises, is dam beschainigh wisd, dafd din oban bersictralen Waren izren Libsgnng in dem in Feld 3 genasnion
Land habam,
= ERKLAAT, dafl dia Angaben dimsas Asraps sowia de im Hzblick s de Assielung tes Lrssnngsaeugnisses dor Tusiindgen Skails werpaigles Bewedsistagen
und erieitlan Auselntie rohig sind, el die Waren, sl die sich dia Unierlagan und Ha beoaten, disalban sind, 40r di dis Zaugris baamiagt wird, daB s

Waren Se Wesisslzengen srilikn, the dures dis Ragelongen (e dis pemaraama Sagrifibesimmiag 10r den Winenurapeung wipaselen dnd.

= WERAFFLICHTET BICH, wel Varangen or nistindigen Swede, nedtrchs Angazen 2u machen usd watens Bewsisurieragen vorzelegen, din ir de Aursellisg des
DeiigAEsRE arlzk iy sind,

9 Aelnageder jwenn sichl dar Absandar)

Ol uad Dakin WUnferschiil des Anrageiebers |1

7] D Lhibirs bl ek Bl higian Bl disden M in Deecks ohiiR dng Kgen.
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(Rawm Hor pasatziche Angabern der Enelstaalen)

BEM AUSFILLEN WO URSPAUNGSZE LGNS UND ANTRAG 21 BEACHTEN!

1, D Merdrucis worden in Maschinergchifl ofer handschrifich n ciner Smissprachs: dor Semeinsshal odar nach Son Gacfoganheion und Ererdamissan das Handals
i anel andenen Sonache ausgefDlL, wobal sl Uberans@nmung 24 achion st Bal dor handszhaiffichen Busizlung werdan Tisls [oder Kugalschreiter) urd Dauchschik
wEnangel.

2 Uriprungsesugeis und Asieg Sirfen weder Rasiien mllwduqm autwsgen, Andarengen sind 10 wimnehees, dall de irinkzhen Einnagusgen gesiichan
und peguizenanialiy die beatiichigien Enragengen hinnugelion werden, Jede s vorgencmmens Bndenung mell won dem, der sie durchgelthe Bl beschainigl und
won dar nussndigen Siels Bealaligt werden.

3, Jedker Weieapeiian, dar 18 Jom Anteg und 0 den Unsprurguzsegas agaldnd isl meB mil sser blerden Mummer varsshen sein, Unsfshar ok dar kizian
Einiraging &l an wasganchior Schiullsinich pu sehan Lﬂﬂiﬂnlrﬂdu&&“mﬂiﬂlﬂhmm.

4, Fals des Air dan Sushshrhandsl sowandig st, kbnnen nebes dem Faupns ana oder matress Durchsehiien ausgeferigl wenden
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! 1 Abvsmedar URSPRUNGSTIEUGNIE
II file din Cinfuhr lesdwirtacheftiicher Erzeagnitas
i i dis Europlischs Wirtachattsgamainschsn
I Nr. DRMFIMNAL I
T Emphbrger |Mastdiung iraigestell] 1 AUSETELLUNGSBIHORDE
& Ursprungsiand
ANWMERKUNGEN & Bemarkingan
A D Wordnick iy das Zeupeis i1 mit Schrelbmaschine, Datgms
arbisilung o. 4. suseaulillen,
B. [t Original des Prugnisses ist msammen mil der Asmablung fum
rolirecsdich frelgn Verehe b der nustandgen folielle in der
Jemeinschkall vorzuapan,
# Lowdenda Mummar, Teichen, Mumemers, Angebl und A des Peckaticha, WARENBEZEICHNUNG T bljass Bromio
wnd nefin (kg)

r
j b ES WIRD BESCHEINIGT, DASS ME OEEW BETEICHNETEM WAREM IHREN URSFAUNG IN uem m FELD & ANGEGEBRINEN LAND HABEN.

i On usd Dwiue der Asssiallung @ Urieeschii - Srampel Ser Ausstelhungabahieda:

9 DEM ZOLLBEHOADEN IN DER GEMEINSCHAFT WORBEHALTEN
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